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§ 13 06. KJHG 2014

006. KJHG 2014 - O6. Kinder- und Jugendhilfegesetz 2014

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.08.2025

1. (1)Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kinder- und Jugendhilfetragers und seiner Organisationseinheiten
(8 6) sowie von privaten Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen sind, ebenso wie die von diesen Beauftragten, zur
Geheimhaltung Uber alle ausschlieBlich aus dieser Tatigkeit bekannt gewordenen Tatsachen des Privat- und
Familienlebens verpflichtet, die werdende Eltern, Eltern oder andere mit der Pflege und Erziehung betraute
Personen, Familien, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unmittelbar oder mittelbar betreffen, soweit und
solange dies auf Grund eines schutzwirdigen Interesses einer Person erforderlich und verhaltnismaRig ist.

2. (2)Die Geheimhaltungsverpflichtung besteht auch nach Beendigung der Tatigkeit fur den Kinder- und
Jugendhilfetrédger und seine Organisationseinheiten oder die private Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung weiter.

3. (3)Die Geheimhaltungsverpflichtung besteht nicht gegentber dem Kinder- und Jugendhilfetrager & 6) sowie
gegenuUber Kontrollorganen einer privaten Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung.

4. (4)Die Geheimhaltungsverpflichtung besteht nicht

1. 1.gegenuber Staatsanwaltschaften und Gerichten in Strafverfahren, die sich auf den konkreten Verdacht
beziehen, dass Minderjahrige misshandelt, gequalt, vernachlassigt oder sexuell missbraucht worden sind;
die Bestimmungen des 8 51 Abs. 2 erster Satz und § 112 der Strafprozessordnung 1975 sind sinngemaf
anzuwenden;

2. 2.gegenUber Gerichten bei Auskunftsersuchen in Verfahren zu Obsorge- und Kontaktrechten im
AuBerstreitverfahren, sofern dies im Uberwiegenden berechtigten Interesse der betroffenen Kinder und
Jugendlichen erforderlich ist;

3. 3.gegenulber Sicherheitsbehdrden im Rahmen des & 22 Abs. 2 zweiter Satz des Sicherheitspolizeigesetzes
(Sicherheitspolizeiliche Fallkonferenz), sofern dies im Uberwiegenden berechtigten Interesse der betroffenen
Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen erforderlich ist;

4. 4.gegenUber Personen, die Kinder und Jugendliche betreuen oder unterrichten, wie insbesondere
Lehrkraften, psychosozialen Unterstiitzungskraften, padagogischen Fach- oder Assistenzkraften,
Kindergarten- und Krabbelstubenpadagoginnen und -padagogen, Hortpadagoginnen und -padagogen,
Tagesmuttern und -vatern, Angehdrigen von Gesundheits- und Sozialbetreuungsberufen,
kinderanwaltlichen Vertrauenspersonen sowie Behorden oder leistungserbringenden Stellen, soweit dies im
Rahmen der Erbringung von sozialen Diensten, der Gefahrdungsabklarung, der Erarbeitung und
Durchfihrung von Hilfeplanen oder Durchfiihrung von Erziehungshilfen, Hilfen fir junge Erwachsene, der
Auslbung von Pflege und Erziehung oder der rechtlichen Vertretung im tberwiegenden berechtigten
Interesse der betroffenen Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen erforderlich ist;

5. 5.sofern die Offenlegung sonst im Uberwiegenden berechtigten Interesse der betroffenen Kinder,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen erforderlich ist.

(Anm: LGBI.Nr. 64/2025)


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_kjhg_2014/paragraf/6
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_kjhg_2014/paragraf/6
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_kjhg_2014/paragraf/51
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_kjhg_2014/paragraf/22
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=64/2025&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=64/2025&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True

In Kraft seit 01.09.2025 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 13 Oö. KJHG 2014
	Oö. KJHG 2014 - Oö. Kinder- und Jugendhilfegesetz 2014


